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Vorwort

Das Thema der vorliegenden Dissertation ist der Erkenntnis entsprungen, dass 
zahlreiche neuralgische Rechtsprobleme in Zusammenhang mit dem Schutz des 
menschlichen Lebens – namentlich die indirekte Sterbehilfe, der Kollateralscha-
den im Krieg, der Flugzeugabschuss zur Abwehr eines Terrorattentats und die 
sogenannten Weichenstellerfälle aus der strafrechtlichen Lehrbuchkriminalität –, 
denen die Rechtsdogmatik mit einer Fülle verschiedenartiger Lösungsversuche 
und oftmals mit einer Durchbrechung des Grundsatzes vom absoluten Lebens-
schutz begegnet, in der katholischen Moralphilosophie anhand eines einheitlichen 
Prinzips gelöst werden können, nämlich der Lehre vom voluntarium indirectum, 
welche im säkularen Kontext zumeist als Doppelwirkungsprinzip bezeichnet wird. 
Der Verfasser möchte einen Beitrag dazu leisten, diese altehrwürdige, bei näherer 
Untersuchung durch große Differenziertheit und Überzeugungskraft bestechende 
moralphilosophische Doktrin für die Rechtsdogmatik fruchtbar zu machen und 
damit, in bescheidenem Umfang, eine Harmonisierung der beiden Disziplinen zu  
erreichen.

Die Auseinandersetzung mit dem Doppelwirkungsprinzip berührt zahlreiche 
Grundsatzfragen der Ethik und Rechtdogmatik, von denen jedes für sich als Gegen-
stand einer Monographie geeignet wäre: Unter anderem werden die Herleitung 
des Grundsatzes vom absoluten Lebensschutz aus der Menschenwürdegarantie, 
die Prinzipien der scholastischen Handlungstheorie, die Auseinandersetzung zwi-
schen deontologischer und konsequentialistischer Ethik, die Geschichte des straf-
rechtlichen Vorsatzbegriffs und die normative Differenz von Handlung und Unter-
lassung angeschnitten. Die Auseinandersetzung mit diesen Fundamentalthemen 
kann naturgemäß nur in komprimierter und fragmentarischer Form erfolgen und 
ihr kann mit Recht der Vorwurf der Unvollständigkeit entgegengehalten werden. 
Es soll aber nicht der Anspruch einer erschöpfenden Darstellung erhoben werden, 
sondern es geht allein darum, die spezifischen Bezüge zur Lehre vom voluntarium 
indirectum aufzuzeigen und insoweit einen durchgängigen roten Faden durch Ethik 
und Rechtsdogmatik zu spannen. 

Die vorliegende Arbeit wurde 2023 von der Juristischen Fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen als Dissertation angenommen. Mein Dank gebührt 
Herrn Professor Gunnar Duttge für die Betreuung meiner Dissertation und Herrn 
Professor Dietmar von der Pfordten für die Übernahme der Zweitkorrektur. Ich 
danke meinen Eltern für die großzügige Unterstützung in meiner Promotionszeit, 
weiterhin der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung (Hamburg) und der 
Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geistes wissenschaften (Ingelheim 
am Rhein) für die Gewährung eines Druckkosten zuschusses. Schließlich danke ich 
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meiner Frau und meinen beiden Kindern, die den Aufwand, den ich für die Fertig-
stellung dieser Arbeit in meiner Freizeit be treiben musste, mit Verständnis und Ge-
duld hingenommen haben. Gewidmet ist die Dissertation meiner Mutter Heidelore 
Löhmer (gest. 7. 2. 2020).

Feldkirch, Juli 2024 Anton Löhmer
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Einleitung

„The denial of the principle of double effect has 
been the corruption of non-Catholic thought, and 
its abuse the corruption of Catholic thought.“

Elizabeth Anscombe1 

Die Trennung von Recht und Moral gilt als Grundpfeiler des modernen Staats-
wesens. Nichtsdestotrotz weisen Ethik und Rechtsdogmatik zahlreiche Struktur-
parallelen auf und befassen sich mit vergleichbaren Sachfragen: der objektiven 
Erlaubtheit und der subjektiven Vorwerfbarkeit menschlichen Verhaltens. Die vor-
liegende Untersuchung widmet sich der Frage, ob sich die der katholischen Moral-
theologie entstammende Lehre vom voluntarium indirectum, die in der säkularen 
Ethik überwiegend als Doppelwirkungsprinzip bezeichnet wird, in die Rechtswis-
senschaften übertragen lässt und eine Lösung für eine Grundsatzfrage aufzeigen 
kann, die unter Anwendung der herkömmlichen Strafrechtsdogmatik erhebliche 
Schwierigkeiten aufwirft: Ist es unter bestimmten Umständen erlaubt, den Tod eines 
unschuldigen Menschen herbeizuführen, wenn der Todeserfolg nicht beabsichtigt, 
sondern nur billigend in Kauf genommen wird? Ein bedeutsames Rechtsproblem ist 
in diesem Zusammenhang die Rechtmäßigkeit der „indirekten Sterbehilfe“ durch 
hochdosierte Verabreichung schmerzlindernder Medikamente, die als unbeabsich-
tigte Nebenfolge zu einer Lebensverkürzung führt. Aber auch im Bereich des Le-
bensnotstandes finden sich vergleichbare Fragestellungen – in Folge der Attentate 
vom 11. 9. 2001 auf das World Trade Center in New York wurde diskutiert, ob ein 
von Terroristen entführtes Passagierflugzeug abgeschossen werden darf, auch wenn 
dabei unschuldige Insassen ums Leben kommen. In beiden Fällen handelt es sich  
nach strafrechtsdogmatischen Prinzipien um die tatbestandsmäßige und vorsätz-
liche Tötung unschuldiger Menschen, die nach dem Grundsatz des absoluten Le-
bensschutzes an sich nicht gerechtfertigt werden kann. Während das Bundesver-
fassungsgericht am 15. 2. 2006 das Luftsicherheitsgesetz, welches den Abschuss 
eines Passagierflugzeuges bei akuter Terrorgefahr gestattete, für verfassungswidrig 
erklärte, wird die indirekte Sterbehilfe nach ganz überwiegender Ansicht für recht-
mäßig gehalten – die verschiedenartigen dogmatischen Begründungsansätze laufen 
jedoch regelmäßig auf bloße Erwägungen der Billigkeit und Humanität hinaus.

Die Lehre vom voluntarium indirectum differenziert zwischen primär inten-
dierter Absicht („direktes Handeln“) und unbeabsichtigter Nebenfolge („indirek-
tes Handeln“): Zwar sei es stets unerlaubt, den Tod eines unschuldigen Menschen 

 1 Anscombe, War and Murder, in: Woodward, The Doctrine of Double Effect, 247, 251.
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als Handlungsziel zu intendieren, jedoch dürfe man bei hinreichend schwerem 
Grund eine „in sich“ zulässige Handlung (z. B. die Medikamentenverabreichung 
zur Schmerzlinderung) auch dann durchführen, wenn sich daraus als unvermeid-
bare Nebenfolge der Tod eines unschuldigen Menschen ergibt. Ungeachtet ihrer 
Herkunft aus der katholischen Moraltheologie beruht die Lehre vom voluntarium 
indirectum auf einer rein philosophischen Argumentation und ist nicht von den Prä-
missen der christlichen Offenbarung und der katholischen Glaubenslehre abhängig. 
Gegenstand dieser Untersuchung ist es, ob die Lehre vom voluntarium indirectum 
eine in sich schlüssige philosophische Theorie darstellt und ob die Rechtsdogmatik 
auf diese Argumentationsfigur zurückgreifen darf oder sogar muss, um in den ein-
schlägigen Fallgruppen zu einer konsequenten und billigen Lösung zu gelangen. 

Die Lehre vom voluntarium indirectum wird maßgeblich in Hinblick auf den 
Grundsatz des absoluten Lebensschutzes diskutiert werden, d. h. auf das unbe-
dingte Verbot, einen unschuldigen Menschen zu töten. Der Grund liegt darin, dass 
die Lehre vom voluntarium indirectum vor allem im Bereich absoluter moralischer 
bzw. rechtlicher Prohibitive relevant wird, die bedingungslos zu befolgen und einer 
Verhältnismäßigkeitsabwägung von vornherein entzogen sind. Für eine Differen-
zierung zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten Handlungsfolgen besteht 
demgegenüber kein Bedarf, wenn bereits der zielgerichtete Eingriff in ein Rechts-
gut – z. B. Eigentum, Freiheit und körperliche Unversehrtheit – aufgrund einer ein-
fachen Verhältnismäßigkeitsabwägung gerechtfertigt werden kann. Dabei soll auf 
den Grundsatz des absoluten Lebensschutzes als solchen, der einer Verschmelzung 
des Lebensrechts mit der Menschenwürdegarantie entstammt, nur kursorisch ein-
gegangen werden; insbesondere soll keine Letztbegründung oder Verteidigung des 
Grundsatzes vom absoluten Lebensschutz gegen seine Kritiker aus der juristischen 
Literatur und der konsequentialistischen Ethik stattfinden, die eine Abwägung von 
Leben gegen Leben zumindest in Extremsituationen gestatten möchten. Vielmehr 
soll untersucht werden, ob es mithilfe des Doppelwirkungsprinzips möglich ist, an 
einem deontologischen Tötungsverbot im Sinne der kantianischen und christlichen 
Ethik festzuhalten und zugleich in neuralgischen Fällen wie der indirekten Sterbe-
hilfe oder dem Flugzeugabschuss die Todesverursachung zu gestatten, ohne dabei 
in den Konsequentialismus abzugleiten.

Nach einer instruktiven Einführung in die Thematik anhand der juristischen Aus-
einandersetzung mit der indirekten Sterbehilfe (Abschnitt A.) wird sich der erste 
Teil der Untersuchung (Abschnitt B.–E.) mit der Lehre vom voluntarium indirectum 
unter philosophischen Gesichtspunkten befassen, ihre historische Entwicklung aus 
der Handlungstheorie Thomas von Aquins aufzeigen und sich mit der Kritik ausein-
andersetzen, die insbesondere von Seiten der modernen teleologischen Ethik gegen 
das Doppelwirkungsprinzip vorgebracht wird. Von den mannigfaltigen Problem-
kreisen, die mit dem Doppelwirkungsprinzip in Verbindung stehen, sollen einige 
Aspekte herausgegriffen und mit besonderer Ausführlichkeit dargestellt werden. 
Es sind dies zunächst die Verankerung des Doppelwirkungsprinzips in der scho-
lastischen Lehre über die drei fontes moralitatis und die Differenzierung zwischen  
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dem Handlungsobjekt mit seinen wesenskonstitutiven Merkmalen in Abgrenzung 
zu akzidentiellen Umständen und Effekten, da fundierte Kenntnisse dieser Grund-
lagen für das Verständnis des Doppelwirkungsprinzips und die maßgebliche Ab-
grenzung zwischen Handlung „in sich“ und ihren Nebenfolgen von ausschlagge-
bender Bedeutung sind. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Frage nach der 
Existenz und der Erkennbarkeit intrinsisch immoralischer Handlungsgattungen, da 
sich die philosophische Berechtigung des Doppelwirkungsprinzip und damit auch 
seine rechtsdogmatische Nutzbarkeit letztendlich daran entscheidet, ob mensch-
liches Verhalten in Abstraktion von seinen Folgen als „in sich“ gut, schlecht oder 
indifferent beurteilt werden kann. 

Im zweiten Teil (Abschnitt F.–G.) sollen die philosophischen Schlussfolgerungen 
des ersten Teils auf die Rechtswissenschaften angewandt und untersucht werden, 
an welchen Stellen der Strafrechtsdogmatik sich Elemente des Doppelwirkungs-
prinzips finden und weitergehend nutzbar gemacht werden können. Abgesehen von 
der indirekten Sterbehilfe, die bereits begrifflich auf das voluntarium indirectum 
verweist, findet sich eine offenkundige praktische Anwendung des Doppelwir-
kungsprinzips im internationalen Kriegsvölkerrecht, wo es für die Differenzierung 
von zulässigen Kollateralschäden und unzulässigen Kampfhandlungen gegen zivile 
Ziele herangezogen wird. Abgesehen von dem Exkurs ins internationale Kriegs-
völkerrecht wird sich diese Abhandlung nur mit dem deutschen Strafrecht und 
seinen Bezügen zum Verfassungsrecht beschäftigen und keine rechtsvergleichende 
Untersuchung darüber anstellen, ob das Doppelwirkungsprinzip in anderen Rechts-
kreisen allgemeine Anerkennung und Anwendung findet. Vielmehr soll eine aus-
führliche „Spurensuche“ durch die deutsche Strafrechtdogmatik unternommen und 
untersucht werden, an welchen Stellen die strafrechtliche Literatur und Rechtspre-
chung auf argumentative Ansätze zurückgreift, die sachliche Übereinstimmungen 
mit der Lehre vom voluntarium indirectum aufweisen. Auf Ebene des subjektiven 
Tatbestandes sind dabei die Fallgruppen von Interesse, in denen eine Durchbre-
chung des Grundsatzes von der Gleichwertigkeit der strafrechtlichen Vorsatzformen 
stattfindet, da die Differenzierung zwischen bloßer Voraussicht und zielgerichteter 
Absicht ein zentrales Element des Doppelwirkungsprinzips darstellt. Im Rahmen 
eines historischen Exkurses wird auf die historische Lehre vom „dolus indirectus“ 
und die Entwicklung des modernen, weiten Vorsatzbegriffs einzugehen sein, der 
neben der zielgerichteten Absicht (dolus directus 1. Grades) und der sicheren Vor-
aussicht (dolus directus 2. Grades) bereits den Eventualvorsatz umfasst. 

Auf der Ebene des objektiven Tatbestandes wird eine Auseinandersetzung mit 
den Fallgruppen des erlaubten Risikos, der Risikoverringerung und der Beihilfe 
durch neutrale Handlungen stattfinden, in denen ungeachtet der kausalen, vorsätz-
lichen Herbeiführung eines tatbestandlichen Erfolgs die objektive Zurechnung 
wegen des sozialadäquaten Charakters der Verursachungshandlung verneint wird: 
Der Rückgriff auf die Begriffe der Sozialadäquanz und der Neutralität setzt Er-
wägungen über die intrinsische Qualität menschlicher Handlungen, losgelöst von 
ihren Handlungsfolgen, voraus. Ein Sonderfall des intrinsisch neutralen Verhal-


